
Bezirkswirtschaftsräten und Betrieben die Möglichkeit zu geben, die Produk
tion eigenverantwortlich mit höchstem volkswirtschaftlichem Nutzen zu 
leiten.

Der Volkswirtschaftsrat hat sich in der Leitung und Planung auf die Durch
setzung der volkswirtschaftlichen Schwerpunkte des wissenschaftlich-tech
nischen Fortschritts zu konzentrieren und dabei die Einheit von Projek
tierung, Forschung, Entwicklung, Produktion und Absatz zu sichern. Die 
materielle Interessiertheit ist wirkungsvoll zur Lösung dieser Schwerpunkte 
auszunutzen.

Die Vereinigungen Volkseigener Betriebe sind auf der Grundlage der staat
lichen Aufgaben für die Ausarbeitung und Erfüllung der Pläne der ihnen 
unterstellten Betriebe und Einrichtungen, für den wissenschaftlich-technischen 
Höchststand der Erzeugnisse und der Fertigungstechnik, für die Entwicklung 
der Produktion und den Absatz der Erzeugnisse verantwortlich. Sie haben 
nach dem Produktionsprinzip, dem Prinzip der wirtschaftlichen Rechnungs
führung und der Einzelleitung zu arbeiten. Die WB haben die Durchsetzung 
des wissenschaftlich-technischen Fortschritts im Industriezweig und in den 
bezirksgeleiteten Betrieben gleichen Charakters in enger Zusammenarbeit 
mit den Bezirkswirtschaftsräten zu organisieren, um die ständige Steigerung 
der Arbeitsproduktivität, die Erhöhung der Rentabilität und eine bedarfs
gerechte, weltmarktfähige Produktion mit höchstem Nutzen zu sichern.

Die Werkleiter und Betriebskollektive haben den wissenschaftlich-techni
schen Höchststand auf ihrem Gebiet zu organisieren und eine rentable, be
darfsgerechte und weltmarktfähige Produktion zu sichern. Dazu ist das Prin
zip der wirtschaftlichen Rechnungsführung weiterzuentwickeln sowie die 
Verantwortung der Werkleiter zu erhöhen.

Die Verwirklichung dieser neuen Stufe der Leitung und Planung der Volks

wirtschaft, insbesondere auch auf dem C/ebiet von Wissenschaft und Jechnik, 

stellt höbe Anforderungen an die Qualifikation der Funktionäre in Partei, 
Staat und Wirtschaft auf allen Ebenen. Für ihre Tätigkeit ist das erforder
liche Maß an politischen und fachlichen Kenntnissen, praktischen Erfahrun
gen und organisatorischen Fertigkeiten festzulegen. Darauf aufbauend ist 
unter Ausnutzung aller Möglichkeiten der Weiterbildung - des Selbst
studiums, Fernstudiums und Direktstudiums - ein in sich abgestimmtes 
System der Entwicklung und Weiterqualifizierung aller Funktionäre, insbe
sondere der leitenden Wirtschaftsfunktionäre, zu schaffen.
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